


Das Berliner Fenster ist Fahrgast-
fernsehen in den Zügen der Berliner
U-Bahn. Das Programm läuft auf
einem Doppelmonitorsystem. Der
zweite Monitor ersetzt den Ton, auf
den mit Rücksicht auf die Fahrgäste
verzichtet wurde – übrigens ein
wichtiger Grund für die hohe Akzep-
tanz vom Berliner Fenster bei
seinen Zuschauern.

Gute Unterhaltung

Die bewegten Bilder vom Berliner
Fenster verkürzen langweilige Fahr-
ten durch ein abwechslungsreiches
Hauptstadt-Programm.
Geboten wird eine bunte Mischung
aus aktuellen Weltnachrichten,
Sport, Kultur, Wetter, Veranstaltun-
gen und Werbung.

Kontaktfreudiges Medium

Das Berliner Fenster betreibt 3.768
Doppelmonitore in 1.106 Wagen.
Täglich verfolgen 1,13 Millionen
Zuschauer das Programm.

Schnelles Medium

Das Programm vom Berliner Fen-
ster ist immer aktuell. Zweimal täg-
lich wird die Programmschleife kom-
plett ausgetauscht – die Nachrichten
werden je nach Nachrichtenlage
aktualisiert. Für die Werbung ist ein
Austauschen der Spots von Sende-
einheit zu Sendeeinheit möglich.



Das Berliner Fenster ist auf allen
Linien der Berliner U-Bahn vertre-
ten. 3.768 Doppelmonitore in
1.106 Wagen, das bedeutet für
Sie ca. 1,5 Millionen Kontaktchan-
cen täglich.



Unsere Zuschauer sind jung, gebil-
det und verfügen zu 68 Prozent
über ein überdurchschnittliches
HHNE.
Sie sind mobil und besuchen regel-
mäßig Restaurants, Kinos und Kon-
zerte. Handy, Computer und Inter-
net gehören für sie ebenso zum
Alltag, wie die tägliche Fahrt mit der
U-Bahn.



Prime Time buchen

Nutzen Sie die enorme Reichweite
genau dann, wenn Ihre Zielgruppe
unterwegs ist.
In Zwei-Stunden-Schritten können
Sie Ihr Budget optimal einsetzen.
Unser Kalkulator gibt Ihnen dazu
alle wichtigen Informationen und
erlaubt Ihnen mit wenigen Klicks
die Planung Ihrer Werbeaktion.
Und natürlich helfen wir Ihnen gern
dabei, Ihre individuelle Prime Time
zu finden.

Werbeformen

Neben der Schaltung klassischer
Spots können auch Specials und
Magazin-Beiträge gesponsert wer-
den. Für soziale Einrichtungen und
Kulturtreibende gibt es einen beson-
deren Tarif.

Werbekosten

Die Tarife und alles Wichtige für
Ihre Prime Time zeigt Ihnen der
Preiskalkulator auf unserer Home-
page.

u Werbekalkulator

http://www.berliner-fenster.de/downloads/PreiskalkulatorBF2010_01_Werbung.xls


Eine attraktive Alternative zur Schal-
tung klassischer Werbung bietet
das Patronat aktueller Specials wie
z. B. "ITB", "Going Underground",
"IFA" [weitere siehe Internet] oder
das Patronat eines Magazinbeitra-
ges wie den Wetterbericht, den
Buch- oder CD-Tipp der Woche.
Sie können auch selbst Magazin-
beiträge vorschlagen.

Zusätzlich bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihren Spot innerhalb eines
Formates zu schalten.
Informationen zu unseren aktuellen
Formaten finden Sie auf unserer
website unter:

Bitte fragen Sie unsere Kunden-
berater nach den Möglichkeiten von
Sonderwerbeformen.

u www.berliner-fenster.de

http://www.berliner-fenster.de


Agentur-Provision:

Werbeagenturen und Werbemittler
erhalten eine Agentur-Provision von
15% auf den Netto-Abechnungs-
betrag. Die Produktionskosten sind
hiervon ausgenommen.

Produktionskosten:

Die Produktionskosten werden ge-
sondert abgerechnet und sind nicht
provisionsfähig.

Abrechnung:

Abgerechnet werden die effektiv
ausgestrahlten Spotlängen. Für alle
Werbeaufträge gelten die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der
Berliner Fenster GmbH.



Folgende Formate und Datenträger
können von uns bearbeitet werden:

Grafikformate:
Breite x Höhe: 800 x 600 Pixel
Auflösung:       72 dpi
Farbmodell:     RGB

Dateiformate:
jpg, psd, bmp, tga, tif, pdf

Bei sukzessivem Bildaufbau bitte
getrennte Ebenen anliefern!

Datenträger:
• CD-ROM
• DVD

Flash-Daten:
• alle Dateien als FLA anliefern
• die Animationen bitte in PAL-
Auflösung [720 x 576 mit 25 Fra-
mes/Sekunde] erstellen
• die benutzten Schriften müssen
vor dem Versand in Kurven umge-
wandelt werden

Video-Datenträger:
• Digi Beta
• Beta SP
• DV CAM
• Mini DV

Videoformate:
• Quicktime Dateien
[H 264 Codec - hohe Qualität,
PAL D1 Auflösung]
• Windows AVI Dateien
[unkomprimiert in PAL Auflösung,
720 x 576, 25 Frames/Sekunde]

Bitte beachten Sie:
Die gleichzeitige Darstellung von
zwei Videoströmen ist nicht möglich!
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§ 1

1. Zum Anwendungsbereich für den Verkauf 
von Werbezeiten im BERLINER FENSTER
gelten für sämtliche von der Berliner Fenster
GmbH (nachfolgend kurz BF genannt) an-
gebotenen Werbeformen ausschließlich die
nachfolgen den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der BF.

2. Die alleinige und uneingeschränkte Geltung
dieser Bedingungen ist Wirksamkeitsvoraus-
setzung für alle Verträge. Ihre Ablehnung 
führt  zu einer Gesamtunwirksamkeit.

3. Verbindliche Aufträge setzen eine Auftragser-
teilung durch den Auftraggeber und eine
Auftragsannahme durch BF voraus. Der
Sendeauftrag wird für BF nur dann verbind-
lich, wenn er durch BF schriftlich bestätigt
wurde oder wenn der Werbebeitrag ohne 
vorherige schriftliche Bestätigung der BF 
ausgestrahlt wurde.

4. Die von Werbeagenturen im eigenen Namen
 erteilten Aufträge werden nur für und mit

Namen der bezeichneten Werbungtreiben-
den angenommen.
BF ist jederzeit berechtigt, sich die Beauftra-
gung der Werbeagentur durch den Werbung-
treibenden schriftlich nachweisen zu lassen.

5. Für alle Aufträge gelten ausschließlich die

vorliegenden AGB der BF. Geschäftsbedin-
gungen des Auftraggebers werden auch bei
anderslautenden Gegenbestätigungen des
Auftraggebers nicht Vertragsinhalt.
Ein ausdrücklicher Widerspruch durch BF 
ist nicht erforderlich.
Soweit in diesen AGB's auf Preislisten und
Preisgruppen Bezug genommen wird, sind
diese Bestandteil der AGB's. Der Auftragge-
ber  bestätigt, diese Unterlagen vor Vertrags-
abschluss ausgehändigt erhalten zu haben.

6. Werbebeiträge können nur in der vertraglich
 vorgegebenen Länge gebucht werden. Die

Preise für die Ausstrahlung errechnen sich
auf Sekundenbasis.

7. Angebote der BF sind in jedem Fall freiblei-
bend. BF behält sich vor, einen Auftrag an-
zunehmen oder abzulehnen. Auch bei rechts-
verbindlich angenommenen Aufträgen behält
sich die BF vor, Werbespots z. B. wegen ihrer
Herkunft, des Inhalts, ihrer Form oder der
technischen Qualität des vom Auftraggeber
gelieferten Sendematerials insbesondere
aus programmlichen, technischen oder recht-
lichen Gründen zurückzuweisen. Eine Aus-
strahlung des betreffenden Werbebeitrages
durch BF unterbleibt in einem solchen Falle.
BF wird den Auftraggeber unverzüglich hier-
über informieren.

8. Der Auftraggeber hat im Falle der Zurückwei-
sung des Werbebeitrages nur Anspruch auf
Rückzahlung des Preises. Die Geltendma-
chung eines weitergehenden Anspruches
wird ausdrücklich ausgeschlossen. Soweit
im Auftrag lediglich einzelne Beiträge aus-
gestrahlt werden, hat der Auftraggeber die
_ sich hierfür nach der jeweils gültigen Preis-
liste der BF richtende _ Vergütung zu bezah-
len.

§ 2 Sende-/ Werbematerial

1. Die Anlieferung der Sendevorlagen hat späte-
stens 10 Werktage vor dem vertraglich ver-
einbarten ersten Sendetermin zu erfolgen.
Für den termingerechten Eingang des Sen-
dematerials ist der Auftraggeber verantwortlich.
Sollte dies nicht oder nicht termingerecht-

   eintreffen, ist BF von seiner Leistungsver-
   pflichtung nach Maßgabe des § 2 Ziffer 4
    befreit. Die Zahlungsansprüche bleiben hier-

von unberührt.
2. Die Qualität des Sendematerials in technisch

und inhaltlich einwandfreier Form liegt in 
dem alleinigen Verantwortungsbereich des
Auftraggebers. Das Material ist in dem von
BF geforderten Format zu l iefern.
Bei fernmündlichen oder fernschriftlichen



durchgegebenen Anweisungen trägt der Auf-
traggeber das Risiko eines etwaigen Über-
mittlungsfehlers.

3. Die Sendekopien sind auf Gefahr des Auf-
   traggebers an BF oder eine andere in der
    Auftragbestätigung ausdrücklich genannte

Adresse zu senden.
4. Bei Anlieferung beschädigter oder unbrauch-

barer Vorlagen verpflichtet sich BF, den Auf-
traggeber umgehend hiervon in Kenntnis zu

 setzen. Dieser ist verpflichtet, spätestens
innerhalb von 24 Stunden bis zum beabsich-
tigten Sendetermin Ersatzmaterial zur Verfü-
gung zu stellen. Wird diese Frist nicht einge-
halten, ist BF nicht zur Ausstrahlung des
Sendebeitrages verpflichtet und wird dies
nachholen, soweit die technischen Voraus-
setzungen hierfür zu einem späteren Zeit-

    punkt gegeben sind.
Vergütungsansprüche bleiben unberührt.
Schadenersatzansprüche und sonstige An-
sprüche des Auftraggebers sind nach Maß-
gabe des § 4 ausgeschlossen.

5. Für den Fall, dass der Werbebeitrag nicht
    nachgeholt werden kann, hat der Auftragge-

ber einen Anspruch auf Rückzahlung des
   Preises. Schadensersatzansprüche oder
    sonstige Ansprüche des Auftraggebers sind

nach Maßgabe von § 4 dieser Geschäftsbe-
dingungen ausgeschlossen.

6. Werbemaßnahmen werden geschaltet ge-
    mäß Planvorgabe des Berliner Fenster. Son-

derplatzierungswünsche können nicht be-
 rücksichtigt werden.

Die Schaltung erfolgt grundsätzlich nur in

 den bis zum Vertragsbeginn in Umlauf be-
findlichen ausgerüsteten Wagen der Berliner
U-Bahn, wenn nicht einzelvertraglich etwas
anderes bestimmt ist.

7. Die Pflicht der BF zur Aufbewahrung der
Unterlagen und Sendekopien endet mit der
gemäß Auftrag letztmaligen Sendung des
Werbebetrages .
BF sendet die Unterlagen und Sendekopien
an den Auftraggeber auf dessen Kosten und

 Gefahr zurück, wenn dieser innerhalb von
10 Tagen nach seiner letzten Ausstrahlung
dies schriftlich von BF verlangt. Andernfalls
ist BF zur Vernichtung des Materials berech-
tigt. BF ist zur Rückbehaltung der Unterlagen
und Sendekopien bis zur vollständigen Zah-
lung des Auftrages berechtigt.

§ 3  Sendezeiten

1. Die vereinbarten Sendezeiten werden nach
Möglichkeit eingehalten. Eine Verschiebung
der Sendezeit innerhalb einer bestimmten
in der Preisliste aufgeführten Preisgruppe
ist jedoch _ soweit nicht anderes schriftlich
vereinbart wurde _ jederzeit zulässig. Der
Werbebeitrag wird grundsätzlich in dem
gebuchten Werbeblock platziert. Ein An-
spruch des Auftraggebers auf Platzierung
des Werbebeitrages in einem bestimmten
Werbeblock besteht jedoch nicht. Die Wer-

    beblöcke sind zu Preisgruppen zusammen-
   gefaßt. Bei einer geringfügigen zeitlichen

Verlagerung einzelner Blöcke von in der
Regel bis zu 2 Stunden etwa aus programm-

lichen oder technischen Gründen bleiben
   die Preise der ursprünglichen Preisgruppe
    bestehen. Eine  Gewähr für die Ausstrahlung

des Werbebeitrages in einer bestimmten
    Reihenfolge wird nicht übernommen. Ferner
    wird keine Gewähr dafür übernommen, dass

neben den im Programmschema ausgewie-
senen Werbeblöcken keine weiteren Werbe-
blöcke angeboten werden. Dies gilt für alle
Werbeformen.
Ein Konkurrenzausschluß innerhalb einen

    Werbeblocks kann in keinem Fall wirksam
    gewährt werden.
2. Eine Garantie für die Verfügbarkeit eines

bestimmten Werbeblocks wird nicht über
nommen.

3. Entfällt ein Werbebeitrag aus programmli-
    chen oder technischen Gründen oder wegen

höherer Gewalt (auch technische Störungen),
so wird er nach Möglichkeit vorverlegt oder
nachgeholt. Hiervon wird der Auftraggeber
in Kenntnis gesetzt, es sei denn, daß es sich
um eine unerhebliche Verschiebung handelt.
Eine etwaige Haftung von BF bemißt sich
nach  § 4.

§ 4 Haftung der BF

BF haftet für etwaige Schäden, gleich aus
welchem Rechtsgrund nur, falls BF eine

    vertragswesentliche Pflicht (Kardinalpflicht)
schuldhaft in einer den Vertragszweck ge-
fährdenden Weise verletzt oder der Schaden
auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von
BF zurückzuführen ist. Im Falle einer Verlet-



zung von vertragswesentlichen Pflichten
(Kardinalpflichten), die nicht grob fahrlässig
oder vorsätzlich erfolgen, ist die Haftung von

   BF auf den vorhersehbaren Schaden be-
grenzt. Satz 1 und 2 gelten nicht bei der
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

§ 5 Haftungsfreistellung durch den
      Auftraggeber

Der Auftraggeber haftet für den Inhalt seiner
Werbebeiträge und stellt BF von allen wie
auch immer gearteten Ansprüchen Dritter,
insbesondere von Ansprüchen wettbewerbs-
rechtlicher, persönlichkeitsrechtlicher und

   urheberrechtlicher Art umfassend frei, die
wegen der Sendung des Werbebeitrages

    von Dritten gegenüber BF geltend gemacht
werden. Der Auftraggeber ersetzt BF jeden
hierdurch entstehenden Schaden. BF ist

    nicht verpflichtet, Werbebeiträge vor Annah-
    me des Auftrages zu sichten oder zu prüfen.

 § 6 Urheber- und Senderechte

Der Auftraggeber garantiert mit der Auftrags-
erteilung, dass er über sämtliche zur Verwer-
tung des Beitrages erforderlichen Rechte
verfügt. Der Auftraggeber überträgt insbe-
sondere das Sendenutzungsrecht auf BF

    und zwar zeitlich, örtlich und inhaltlich auf
den für die Durchführung des Vertrages
erforderlichen Umfang. Eingeschlossen ist
das zur Sendung etwa erforderliche Bear-
beitungs- und Übertragungsrecht der BF, 

dieses Recht wird durch Annahme des Auf-
trages angenommen. Die Nutzungsrechte
werden inhaltlich unbegrenzt übertragen und
berechtigen zur Ausstrahlung im spezifischen
technischen Verfahren. Der Auftraggeber
stellt BF von sämtliche Ansprüchen Dritter,
insbesondere Verwertungsfirmen (GEMA
etc.), frei.

 § 7 Kündigung

BF ist zur fristlosen Kündigung von verbind-
lich angenommenen Aufträgen berechtigt,
sofern bei BF zum Zeitpunkt der Auftrags-
annahme nicht vorhersehbare oder von BF
nicht zu vertretene Änderungen der Sende-
frequenzen in einzelnen Kriterien erforderlich
werden. Dies gilt bei Programmänderungen
jeder Art. Ferner ist BF zur Kündigung be-

    rechtigt, sofern der Auftraggeber in Zahlungs-
schwierigkeiten gerät, er zahlungsunfähig

    wird oder Konkurs- oder Vergleichsverfahren
über das Vermögen des Auftraggebers er-

    öffnet wird.
Der Anspruch von BF auf Zahlung der Ver-
gütung für bereits ausgestrahlte Werbespots
bleibt im Falle einer solchen Kündigung

    erhalten.

§ 8 Preisänderungen

Die bei Vertragsabschluß zugrunde liegen-
den Preise beruhen auf den Planungsdaten
von BF. BF behält sich deshalb das Recht

    vor, bei den Änderungen dieser Daten, die

Preise auch übernommener Aufträge anzu-
passen. Die Preisänderung wird nach Ablauf
einer Frist von einem Monat seit entspre-

   chender Mitteilung wirksam. Im Falle einer
   Preiserhöhung steht dem Vertragspartner

ein Kündigungsrecht zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Preiserhöhung zu. Das
Kündigungsrecht ist innerhalb von acht Werk-
tagen nach Erhalt der Information über die
Preiserhöhung durch schriftliche Erklärung
gegen BF auszuüben.

§ 9 Zahlungsbedingungen

1. Rechnungsstellungen erfolgen jeweils zu
    Beginn des Folgemonats für die im Vormonat

ausgestrahlten Werbezeiten. Der Grundpreis
als Vergütung für die Ausstrahlung des Wer-

    bebeitrages berechnet sich dabei aus der
von BF ermittelten Gesamtausstrahlungs-
dauer des Werbebeitrages im Rechnungs-
zeitraum in Verbindung mit dem aus der
jeweils gültigen Preisliste ermittelten Sekun-
denpreis. Die dort genannten Preise verste-
hen sich, soweit nicht ausdrücklich etwas

 anderes angegeben wird, jeweils in EURO
zzgl. Mehrwertsteuer.
Produktions- und sonstige Kosten werden
gesondert berechnet. In begründeten Fällen,
insbesondere bei Neukunden ist BF berech-
tigt, seine Leistungen nur gegen Vorauskasse
für den jeweiligen Folgemonat zu erbringen.

2. Die Rechnungsbeiträge werden jeweils inner-
halb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum



an dem in der Rechnung angegebenen Ka-
lendertag zur Zahlung ohne Abzug fällig. Die
Zahlung kann nur auf das in der Rechnung
bezeichnete Konto befreiend vorgenommen
werden. Bankspesen sind vom Auftraggeber
zu tragen. Für die rechtzeitige Zahlung ist
die Gutschrift auf dem in der Rechnung ange-

   gebenen Konto erforderlich.
3. Verbundwerbung ist nur nach ausdrücklicher

schriftlicher Genehmigung durch BF zulässig.
BF ist berechtigt, einen Verbundzuschlag

    von bis zu 15 % je beworbenes Produkt auf
den anwendbaren Preis für die Sendung von
Werbebeiträgen zu erheben. Unter Verbund-
werbung ist jeder Werbebeitrag zu verstehen,
der mehr als ein Produkt bewirbt.

4. Werbeagenturen oder Werbemittler erhalten,
sofern ihre Auftraggeber beraten oder ent-

    sprechende Dienstleistung nachweisen kön-
nen, eine Agenturvergütung in Höhe von
15 % des Auftragswertes (nach Abzügen

   und ausschließlich Mehrwertsteuer). Dies
    gilt nur, sofern die Zahlung im Fälligkeitszeit-

punkt auf dem in der Rechnung angegebe-
nen Konto eingegangen ist.

5. Bei Zahlungsverzug ist BF berechtigt, die
weitere Ausstrahlung zu unterlassen. Zahlt
der Auftraggeber auch nach einer erfolgten
Fristsetzung durch BF nicht, erlischt sein
Anspruch auf Ausstrahlung endgültig. In

 diesem Falle ist BF berechtigt, den Zahlungs-
anspruch für diese unterlassene Ausstrah-
lung als pauschalierten Schadensersatz
geltend zu machen. Dem Auftraggeber steht
der Nachweis frei, dass der BF kein oder

nur ein wesentlich geringerer Schaden ent-
standen sei. BF ist berechtigt, Verzugszinsen
in Höhe von acht Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz der europäischen Zentralbank
zu verlangen.

§ 10 Stornierung

1. Der Kunde kann jederzeit vor Schaltungs-
beginn von dem Vertrag zurücktreten. Für
den Zeitpunkt des Rücktritts ist der Zugang
der schriftlichen Rücktrittserklärung bei BF
maßgeblich.

2. Im Falle des Rücktritts (Storno) ist BF be-
rechtigt, dem Kunden eine angemessene
Entschädigung unter Berücksichtigung der

  gewöhnlich ersparten Aufwendungen zu
berechnen.

3. Anstelle der konkreten Berechnung der Rück-
trittsentschädigung kann BF folgende pau-
schalierte Stornoentschädigungen geltend

    machen: Rücktritt bis acht Wochen vor Schal-
tungsbeginn 5% des vereinbarten Schal-
tungspreises, Rücktritt bis vier Wochen vor
Schaltungsbeginn 10% des vereinbarten
Schaltungspreises, späterer Rücktritt 25%

 des vereinbarten Schaltungspreises. Dem
Auftraggeber steht der Nachweis frei, daß

    der BF kein oder nur ein wesentlich geringer
   Schaden entstanden sei.

§ 11 Schlußbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages
einschließlich Nebenvereinbarungen und

einschließlich Änderungen dieser Klausel
bedürfen der Schriftform.

2. Auf das Vertragsverhältnis findet ausschließ-
lich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus und im Zusammenhang mit
dem Auftragsverhältnis und dessen Durch-
führung ist _ soweit gesetzlich zulässig _

    Berlin.
4. Soweit einzelne Bestimmungen dieses Ver-

trages unwirksam sind oder unwirksam wer-
    den, wird hierdurch die Rechtswirksamkeit

der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
   anstelle einer unwirksamen Vorschrift tritt
    eine solche Bestimmung, die dem durch die
   unwirksame Bestimmung verfolgten wirt-

schaftlichen Zweck am nächsten kommt.
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